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 Veröffentlicht am 22.12.2005

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3;

AVG §56;

AVG §66 Abs2;

Rechtssatz

Im Fall eines gemäß § 66 Abs. 2 AVG ergangenen aufhebenden Bescheides sind die Verwaltungsbehörden wie auch die

Gerichtshöfe des ö7entlichen Rechts an die die Aufhebung tragenden Gründe und die für die Behebung maßgebliche

Rechtsansicht - sofern nicht eine wesentliche Änderung der Sach- oder Rechtslage eingetreten ist - gebunden, wobei

mit einem solchen Bescheid - bei unveränderter Sach- und Rechtslage - auch die Zuständigkeitsordnung in dieser

Sache festgelegt ist. Diese Bindung besteht auch bei Aufhebung eines (verfahrensrechtlichen)

Zurückweisungsbescheides (Hinweis E 23.10.1997, 96/07/0127).

Schlagworte

Maßgebender Bescheidinhalt Inhaltliche und zeitliche Erstreckung des Abspruches und der RechtskraftFormgebrechen

nicht behebbare NICHTBEHEBBARE materielle Mängel
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